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§ 441f ASVG Zielsteuerung-
Sozialversicherung
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Die Konferenz hat nach Anhörung der Versicherungsträger zur Koordinierung des Verwaltungshandelns der

Versicherungsträger im Rahmen ihrer Zuständigkeit Ziele zu beschließen. Sie hat sich dabei eines

Zielsteuerungssystems zu bedienen.

2. (2)Die Konferenz hat spätestens im Dezember eines jeden Jahres gesundheits- und sozialpolitische Ziele

1. 1.für das folgende Kalenderjahr und

2. 2.für eine mittelfristige Periode zu beschließen.

3. (3)Das Zielsteuerungssystem hat jedenfalls strategische Ziele, operative Ziele sowie Maßnahmen und Kennzahlen

zu enthalten, wobei jedenfalls Finanzziele und Verwaltungskostenziele/Verwaltungskostensenkung,

gegebenenfalls ein Verwaltungskostendeckel, gesondert für jeden Sozialversicherungsträger und den

Dachverband vorzusehen sind.

4. (4)Der/Die Vorsitzende der Konferenz hat dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Konsumentenschutz und dem Bundesministerium für Finanzen laufend über die Erarbeitung der strategischen

und operativen Ziele zu berichten. Vor Beschlussfassung nach Abs. 1 sind die Ziele mit der Bundesministerin für

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz und dem Bundesminister für Finanzen abzustimmen.

5. (5)Über die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 hinaus ist für die Österreichische Gesundheitskasse zwischen der

Hauptstelle und den Landesstellen für das Verwaltungshandeln ein Zielsteuerungssystem zu implementieren.

In Kraft seit 03.01.2020 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 441f ASVG Zielsteuerung-Sozialversicherung
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


